
332 Nr. 8312 — Beschl. v. 17. Juni 1978, V 18/37, G 29/37 

Bei diesem Ergebnis war eine Beantwortung der Frage entbehrlich, 
ob der vom Verwaltungsgerichtshof vorgenommenen Einstellung des 
Säumnisbeschwerdeverfahrens Auswirkungen auf die Prozeßvorausset- 
zungen des Verfahrens über den vorliegenden Individualantrag 
zukommen. 

8312 

Individualantrag auf Aufhebung der Vollzugsanweisungen 
StGBI. 301/1919 und 269/1920 

Beschl. v. 17. Juni 1978, V 18/77, G 29/33 

Der Antrag wird zurückgewiesen. 

Begründung: 

I. Die Antragstellerin, eine Ges. m. b. H. mit dem Sitz in Österreich, 
begehrt mit dem am 13. Juni 1933 eingebrachten Antrag unter Berufung 
auf Art. 139 und 140 B-VG, die Vollzugsanweisung des Staatsamtes für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Staatsamte für Justiz vom 
2. Juni 1919, StGBI. 301, über den Schutz von Dienstnehmern bei 
Verlegung von Unternehmungen ins Ausland sowie die Vollzugsanwei- 
sung des Staatsamtes für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Staatsamte für Justiz vom 11. Juni 1920, StGBI. 269, über den Schutz von 
Dienstnehmern bei Veräußerung von Betriebsmitteln ins Ausland (im 
folgenden kurz: VAen) aus näher dargelegten Gründen als gesetzwidrig, 
allenfalls als verfassungswidrig aufzuheben. Sie verweist auf zwei 
Schreiben der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vlbg. vom 
11. November 1936 und 2. Juni 1933, mit denen namens (ehemaliger) 
Dienstnehmer der Antragstellerin die Bezahlung von Abfertigungen 
gemäß den Bestimmungen der VAen verlangt wird. Vier (namentlich 
genannte) Dienstnehmer hätten die behaupteten Ansprüche bereits 
klagsweise geltend gemacht (Verfahren Cr 111/77 und Cr 118/33 des 
Arbeitsgerichtes Feldkirch). 

II. Der VfGH hat erwogen: 
1. Aus den von der Antragstellerin angegebenen Akten des 

Arbeitsgerichtes Feldkirch, die vom VfGH beigeschafft wurden, ergibt 
sich folgendes: Mit den am 18. bzw. 26. April 1973 eingebrachten Klagen 
begehren je ein (ehemaliger) Dienstnehmer der Einschreiterin die 
Bezahlung einer Abfertigung gemäß den Bestimmungen der VAen. Die 
beklagte Antragstellerin hat jeweils die Abweisung des Klagebegehrens 
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beantragt und insbesondere eingewendet, daß die sachverhaltsmäßigen 
Voraussetzungen für die Anwendung der VAen nicht vorlägen; sie hat 
auch gegen die Gesetzmäßigkeit der VAen sprechende Bedenken 
ausführlich dargelegt und die amtswegige Einbringung eines Verord- 
nungsprüfungsantrages durch das Arbeitsgericht angeregt. Weiters hat 
die Antragstellerin in diesen Rechtsstreiten auf den vorliegenden Antrag 
an den VfGH hingewiesen und hilfsweise die Verfahrensunterbrechung 
bis zur Beendigung des verfassungsgerichtlichen Verfahrens beantragt. 
Diesem Verlangen hat das Arbeitsgericht Feldkirch mit gemäß ) 190 
Abs. 1 ZPO gefaßten Beschlüssen vom 21, Juni 1937 entsprochen. 

2. Im Beschluß 8009/1973 hat der VfGH den in der weiteren 
Rechtsprechung (siehe insbesondere die Entscheidungen Slg. 8156/1977, 
8183/1977 und 8212/1977) bekräftigten Standpunkt eingenommen, daß 
der durch die Art. 139 Abs. 1 und 140 Abs. 1 B-VG dem einzelnen 
eingeräumte Rechtsbehelf dazu bestimmt ist, Rechtsschutz gegen 
rechtswidrige generelle Normen nur insoweit zu gewähren, als ein 
anderer zumutbarer Weg hiefür nicht zur Verfügung steht; andernfalls 
fehlt die Antragsberechtigung. 

Im zuletzt erwähnten Erk. 8212/1973 hat der VfGH in Ansehung 
angefochtener Verordnungsbestimmungen über Versicherungsprämien 
im Bereich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die dem damali- 
gen Antragsteller drohenden Nachteile (nämlich daß er sich zunächst 
des Versicherungsschutzes begibt und die Aufhebung der Zulassung 
seines Kraftfahrzeuges in Kauf nimmt) betont, die ihm im Fall der 
Nichtbezahlung der erhöhten Prämie zwecks Führung eines auf einen 
Verordnungsprüfungsantrag abzielenden Zivilrechtsstreites drohen; der 
VfGH hat aus dem Gewicht dieser Nachteile abgeleitet, daß dem 
damaligen Antragsteller der erwähnte andere Weg der Rechtsverfolgung 
nicht zumutbar ist. Eine gleichartige Überlegung hat der UfGH im- 
ebenfalls schon bezogenen — Erk. 8156/1977 angestellt; dort ist die 
Vnzumutbarkeit einer anderweitigen Rechtsverfolgung damit begründet 
worden, daß die damals angefochtene Verordnung in bezug auf einen im 
Eigentum des Antragstellers befindlichen Wegteil bewirkte, daß dieser 
von jedermann benutzt werden durfte. 

Ein vergleichbarer schwerwiegender Nachteil träte für die Einschrei- 
terin der vorliegenden Anfechtungssache jedoch nicht ein, wenn ihr der 
unmittelbare Zugang zum Verfassungsgerichtshof verwehrt wird. Im 
gerichtlichen Verfahren ist im Fall entstandener Bedenken (schon) das 
Gericht erster Instanz zur Stellung eines Verordnungsprüfungsantrages 
gemäß Art. 89 Abs. 2 erster Satz B-VG, das zur Entscheidung in zweiter 
Instanz zuständige Gericht nach dem zweiten Satz der angeführten 
Verfassungsvorschrift zur Stellung eines Gesetzesprüfungsantrages 
verpflichtet. Ist ein gerichtliches Verfahren, das dem von der generellen 
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Rechtsnorm Betroffenen Gelegenheit zur Anregung einer amtswegigen 
Antragstellung an den VfGH bietet, bereits anhängig, so müssen — in der 
vorliegenden Sache jedoch nicht gegebene — besondere, außergewöhnli- 
che Umstände vorliegen, um der Partei des gerichtlichen Verfahrens 
trotz der ihr dort offenstehenden Möglichkeiten das Recht auf 
Einbringung eines Verordnungs- oder Gesetzesprüfungsantrages räu- 
men; man gelangte andernfalls zu einer Doppelgeleisigkeit des 
Rechtsschutzes, die mit dem Grundprinzip des Individualantrages als 
eines bloß subsidiären Rechtsbehelfs nicht im Einklang stünde. An 
diesem Ergebnis vermag nichts zu ändern, daß die Antragstellerin, wenn 
sie auf die anhängigen arbeitsgerichtlichen Verfahren verwiesen wird, 
ihre Bedenken gegen die angefochtenen VAen nicht unmittelbar beim 
VfGH vorbringen kann sowie daß sie, falls im Hinblick auf die 
Einordnung der VAen im Stufenbau der Rechtsordnung ein Gesetzesprü- 
fungsantrag erforderlich sein sollte, das arbeitsgerichtliche Berufungs- 
verfahren abwarten und hiedurch eine gewisse Verzögerung in Kauf 
nehmen müßte. Denn diese beiden Umstände fallen im gegebenen 
Zusammenhang nicht ins Gewicht, weil es sich um ausnahmslos 
eintretende Folgen der vom Verfassungsgesetzgeber getroffenen 
Grundsatzentscheidungen handelt, die Initiative zur generellen Nor- 
menkontrolle — vom Standpunkt des Betroffenen aus gesehen — zu 
mediatisieren sowie erst den Gerichten zweiter Instanz die Befugnis zur 
Einbringung von Gesetzesprüfungsanträgen einzuräumen. 

Faßt man aber die außergerichtliche Geltendmachung von Abferti- 
gungsansprüchen nach den VAen durch andere (ehemalige) Dienstneh- 
mer der Antragstellerin ins Auge, so können auch diese Vorgänge zu 
keiner anderen Beurteilung des vorliegenden Antrages führen. Bieten 
nämlich die anhängigen arbeitsgerichtlichen Streitsachen die Möglich- 
keit, eine amtswegige Antragstellung an den VfGH anzuregen, so ist 
kein Umstand zu finden, der bei dieser Lage für die unmittelbare 
Anrufung des VfGH durch die Einschreiterin spräche. Zu berücksichti- 
gen ist hier, daß allfällige Abfertigungsansprüche dieser anderen 
{ehemaligen) Dienstnehmer der Antragstellerin ohne Rücksicht darauf 
durch Klagserhebung beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden 
können, ob ein auf die Prüfung der Rechtsgrundlagen dieser Ansprüche 
abzielender Antrag vorn Arbeitsgericht oder von der Antragstellerin 
eingebracht wurde. 

3. Der Antrag war sohin wegen des Fehlens der Legitimation der 
Einschreiterin zurückzuweisen. 

Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, das Vorliegen anderer 
Prozeßvoraussetzungen zu prüfen. Ebenso war eine Erörterung allfälliger 
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Auswirkungen des mit 1. Jänner 1978 in Kraft getretenen Bundesgeset- 
zes BGBI. 657/1937 entbehrlich, das die VAen aufhob und zugleich in 
seinem Art. II Abs. 2 bestimmte, daß die aufgehobenen Rechtsvorschrif- 
ten jedoch auf Rechtsansprüche weiterhin anzuwenden sind, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes entstanden sind. 
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BAQ; keine Bedenken gegen ) 209 Abs. i letzter Satz 

Erk. v. 17. Juni 1978, B 528/76 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Über Aufforderung des Finanzamtes vom 14. Jänner 1971 gab 
Oswald G am 30. März 1971 eine Erklärung zur Durchführung des 
Jahresausgleiches für das Kalenderjahr 1970 ab. Nach seinem Tod am 
5. März 1932 wurde der Nachlaß am 31. März 1972 der erblichen Witwe 
Katharina und dem Sohn Dr. Wolfgang G — den beiden Bf. dieses 
Verfahrens vor dem VfGH — eingeantwortet. 

Im Dezember 1974 versuchte das Finanzamt in Unkenntnis des 
Todesfalles eine Zustellung des Jahresausgleichsbescheides an Oswald 
G. Das im November 1975 an die Verlassenschaft Oswald G zuhanden 
Wolfgang G abgefertigte Bescheidformular enthielt weder Unterschrift 
noch Dienstsiegel. Schließlich wurde unter Anwendung der Regelung 
über die Rechtsnachfolge () 19 BAD) am 19. Mai 1976 ein Bescheid an 
die Bf. erlassen und von diesen mit Berufung unter anderem wegen 
Verjährung der Abgabenforderung bekämpft. 

Der Berufung gab die Finanzlandesdirektion für Wien, NÖ und Bgld. 
keine Folge. Die 5jährige Verjährungsfrist habe nach ihrer Unterbre- 
chung im Jahre 1971 gemäß ) 209 Abs. 1 BAO mit Ablauf dieses Jahres 
neu zu laufen begonnen und sei daher im Mai 1976 noch nicht 
abgelaufen gewesen. 

2. Gegen diesen Berufungsbescheid richtet sich die vorliegende 
Beschwerde, in der die Verfassungswidrigkeit des ) 209 Abs, 1 letzter 
Satz BAO wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz behauptet wird. 

Der Gesetzgeber habe durch Normierung einer 5jährigen Verjäh- 
rungsfrist für Abgaben der vorliegenden Art zu erkennen gegeben, daß 
der Abgabepflichtige nach Verstreichen dieses Zeitraumes damit 
rechnen könne, von der Pflicht zur Leistung der Abgabe befreit zu sein. 


